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Statut
der Staatlichen Versicherung 

der Deutschen Demokratischen Republik 
— Beschluß des Ministerrates — 

vom 10. Juli 1987

I.
Stellung und Aufgaben der Staatlichen Versicherung 

der Deutschen Demokratischen Republik

§ 1
(1) Die Staatliche Versicherung der Deutschen Demokra

tischen Republik (nachfolgend Staatliche Versicherung ge
nannt) ist die staatliche Einrichtung für die Sach-, Haftpflicht- 
und Personenversicherung und Träger der Sozialversicherung 
für den bei ihr versicherten Personenkreis. Sie führt die Al
tersversorgung der Intelligenz sowie andere ihr übertragene 
zusätzliche Versorgungen und Aufgaben durch.

(2) Die Staatliche Versicherung verwirklicht ihre Aufgaben 
auf der Grundlage der Beschlüsse der Partei der Arbeiter
klasse, der Gesetze und anderer Rechtsvorschriften.

(3) Die Staatliche Versicherung ist Bestandteil des sozia
listischen Finanzwesens und trägt zur Durchführung der 
Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozial
politik als Kern der ökonomischen Strategie der Partei der 
Arbeiterklasse bei. Diese Aufgabe erfüllt sie durch
— die Befriedigung der wachsenden Versicherungsbedürf

nisse der 
■ Bürger,
• Staatsorgane,

• Kombinate, Betriebe und Einrichtungen,
• Genossenschaften, privaten Handwerker und Gewerbe

treibenden sowie freiberuflich und anderen selbständig 
Tätigen,

• Parteien und gesellschaftlichen Organisationen 
(nachfolgend Bürger Und Betriebe genannt),

— die Durchführung der Sozialversicherung für den bei Un
versicherten Personenkreis,

— die aktive Einflußnahme auf Ordnung, Sicherheit und den 
Schutz von Leben und Gesundheit der Bürger sowie des 
sozialistischen und persönlichen Eigentums entsprechend 
ihren spezifischen Möglichkeiten,

— die umfassende Rationalisierung der Arbeit zur Verbes
serung der Betreuung der Bürger und Betriebe in Versi
cherungsangelegenheiten und zur Senkung des Verwal
tungsaufwandes, insbesondere durch Nutzung der moder
nen Rechentechnik.

(4) Die Staatliche Versicherung ist juristische Person. Ihr 
Sitz ist Berlin, Hauptstadt der DDR. Sie besteht aus der Ge
neraldirektion, Bezirksdirektionen, Kreisdirektionen und 
Kreisstellen sowie Rationälisierungszentren.

(5) Die Staatliche Versicherung arbeitet auf dem Gebiet der 
Sach-, Haftpflicht- und Personenversicherung nach dem Prin
zip der wirtschaftlichen Rechnungsführung auf der Grund
lage von Jahres- und Fünfjahresplänen.

(6) Die Staatliche Versicherung ist dem Minister der Fi
nanzen unterstellt.

§ 2
(1) Die durch die Staatliche Versicherung organisierten 

Versicherungsbeziehungen dienen dem finanziellen Ausgleich 
der Folgen unvorhersehbarer Ereignisse bei den versicherten
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